
EINFRIEDUNGEN 

 

Für Einfriedungen und die Errichtung von Lärm- und Schallschutzwänden gelten die 

Bestimmungen des §49 Oö. Bautechnikgesetz 2013 und des §25a, Abs. 14 und 15 Oö. 

Bauordnung 1994! 

 Vor Errichtung einer allfälligen straßenseitigen Einfriedung ist die Zustimmung der 
zuständigen Straßenverwaltung bzw. das Einvernehmen mit der Gemeinde Spital am 
Pyhrn herzustellen!  

 

 

§49 Oö. BauTG 2013: 

(1) Einfriedungen unterliegen als bauliche Anlagen den allgemeinen Erfordernissen des § 3. 

(2) Soweit in anderen Rechtsvorschriften (oder im Bebauungsplan) nichts anderes festgelegt 

ist, dürfen Einfriedungen eine Höhe von 2 m über dem natürlichen Gelände nicht 

überschreiten, außer der Verwendungszweck erfordert eine größere Höhe. Eine 

Überschreitung der Höhe für Zwecke des Sichtschutzes ist jedoch nicht zulässig.  

(3) Für Lärm- und Schallschutzwände gelten die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sinngemäß 

mit der Maßgabe, dass die im Abs. 2 festgelegte Höhenbeschränkung nur überschritten 

werden darf, soweit dies zur Erreichung eines ausreichenden Lärmschutzes erforderlich 

ist. 

(4) Stützmauern einschließlich allfälliger Absturzsicherungen gelten nicht als Einfriedungen 

oder Lärm- und Schallschutzwände im Sinn dieses Landesgesetzes. 

 

 

§25a, Abs. 14 und 15 Oö. BauO 1994: 

Folgende Bauvorhaben sind der Baubehörde vor Beginn der Bauausführung anzuzeigen 

(Bauanzeige), soweit die §§ 24a und 26 nichts anderes bestimmen: 

14. Stützmauern und freistehende Mauern mit einer Höhe von mehr als 1,50 Meter über dem 

jeweils tiefer gelegenen Gelände, sowie Stützmauern mit einer aufgesetzten Einfriedung 

oder Absturzsicherung mit einer Gesamthöhe von mehr als 2,50 Meter über dem jeweils 

tiefer gelegenen Gelände; 

15. die Errichtung von Lärm- und Schallschutzwänden mit einer Höhe von mehr als drei Meter 

über dem jeweils tiefer gelegenen Gelände. 

 

 

  



Oö. Straßengesetz 1991 
 

 
 

§ 18 Bauten und Anlagen an öffentlichen Straßen 

(1) Soweit der Bebauungsplan nichts anderes festlegt, dürfen Bauten und sonstige Anlagen, wie 

lebende Zäune, Hecken, Park- und Lagerplätze, Teiche, Sand- und Schottergruben, an öffentlichen 

Straßen, ausgenommen Verkehrsflächen gemäß § 8 Abs. 2 Z 3, innerhalb eines Bereichs von acht 

Metern neben dem Straßenrand nur mit Zustimmung der Straßenverwaltung errichtet werden. 

Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn dadurch die gefahrlose Benützbarkeit der Straße nicht 

beeinträchtigt wird. Wird die Zustimmung nicht oder nicht binnen einer Frist von sechs Wochen 

ab schriftlicher Antragstellung erteilt, entscheidet über die Zulässigkeit die Behörde mit Bescheid, 

wobei in diesem Verfahren der Straßenverwaltung Parteistellung zukommt. 

(2) Die Beseitigung von entgegen des Abs. 1 errichteten Bauten oder Anlagen ist dem Eigentümer 

über Antrag der Straßenverwaltung von der Behörde mit Bescheid aufzutragen. 

(3) Der Bestand von Bauten und Anlagen, die nach früheren straßenrechtlichen Bestimmungen 

rechtmäßig errichtet wurden, wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt. 

 

 

 


